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Gemeinsamer Unterricht – Gemeinsames Unterrichten

oder

Teamarbeit im Gemeinsamen Unterricht von Menschen mit und ohne Behinderung

Gemeinsamer Unterricht
 braucht Teams

„Etwa 110 Schülerinnen und Schüler mit Behinderung besuchen z. Zt. die Gesamtschule. Sie sind in 32 Klassen in die Tischgruppen integriert und werden dort unterrichtet sowie sonderpädagogisch gefördert. Die tagtäglichen Begegnung und das gemeinsame Tun fördern eine Atmosphäre gegenseitigen Respekts und wechselseitiger Akzeptanz, in der wir miteinander und voneinander lernen. Individuelle Förderung und die Entwicklung individueller Bedürfnisse und Interessen entwickeln sich aus dem Gemeinsamen heraus und führen zum Gemeinsamen zurück. Sozialpädagoginnen, Zivildienstleistende, Gesamtschul- und SonderschullehrerInnen arbeiten mit und in den Integrationsteams zusammen.“

Dieser Text, 1999 für das Schulprogramm der Gesamtschule Holweide vorgelegt, umschreibt einige wichtige Grunddeterminanten des gemeinsamen Unterrichts:

· Gemeinsames Tun ist Alltag und Leitgedanke.

· Alle Beteiligten werden von der Idee der Gleichwertigkeit des anderen (Respekt und Akzeptanz) getragen

· Individualität und Unterschiedlichkeit, nicht Homogenität sind Merkmale der Lerngruppe

· Gemeinsamer Unterricht ist ein Prozess.

· Gemeinsamer Unterricht ist gemeinsame pädagogische Arbeit in einem multiprofessionellen Team

Jedes Kind auf seinem Entwicklungsstand zu fördern, ohne die soziale Einheit und die Gemeinschaft des Lernens zu zerstören erfordert in den heterogenen Gruppen des GU Differenzierung der Lerninhalte und Vielfalt der Lernformen wie

· Lebensweltorientierung

· Handlungsorientierung

· Individualisierung der Anforderungen

· Lernzieldifferenz

· Methodenvielfalt

· Projektorientierung

· Soziales Lernen

· ganzheitliches Lernen.

Dazu bedarf es einerseits fachlicher und fachdidaktischer Kompetenz in allen relevanten Fächern, andererseits sonderpädagogischer Kompetenz, um Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf qualifiziert zu fördern. Daneben ist ein hohes Maß an sozialpädagogischer Kompetenz gefragt, um individuelle und soziale Entwicklungsprozesse begleiten und steuern zu können.

Die Antwort auf die Zunahme der Komplexität des Arbeitsfeldes im GU kann erklärtermaßen nicht die Reduzierung der Komplexität durch Homogenisierung der Schülergruppe sein. Daher muss notwendigerweise die Komplexität auf der Seite der pädagogisch Handelnden erweitert werden. Dies ist nur durch Kooperation (Teamarbeit) mehrerer PädagogInnen zu leisten. So ist festzustellen, dass Kooperation und Teamarbeit im GU  Voraussetzung und Entwicklungsaufgabe zugleich sind.   

Was unterscheidet GU-Teams von anderen Teams in Schule

Zur Teamentwicklung und Teamarbeit in Schulen allgemein sei auf die vielfältigen Veröffentlichungen auch des Teaminstituts verwiesen. Hier soll nur auf die besondere Situation im GU eingegangen werden. Wenn wir von vier Ebenen der Betrachtung von Kooperationsformen ausgehen: organisatorische Ebene, Sachebene, Beziehungsebene und Persönlichkeitsebene (vgl.. Lütje-Klose/Willenbring, S. 14-19), so unterscheiden sich GU-Teams in erster Linie auf der organisatorischen und der Sachebene von anderen Teams an allgemeinen Schulen. 

In GU-Teams treffen LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und Zivildienstleistende mit unterschiedlichen Qualifikationen, beruflichen und persönlichen Erfahrungen und aus unterschiedlichen Lebenswelten in einer Situation aufeinander, deren Rahmenbedingungen bestimmt werden durch vorgegebene Regelungen in Form von Erlassen und Vereinbarungen. Jedes Teammitglied bringt seine spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse in die Arbeit ein und muss sich bewusst machen, dass die Situation des Gemeinsamen Unterrichtens für alle Beteiligten neue Bedingungen schafft. Das heißt, dass Rollen neu verstanden und im Team definiert werden müssen.

So bewegt sich die Funktion der SonderschullehrerInnen im GU in einem Spannungsfeld zwischen KlassenlehrerIn, FachlehrerIn, TherapeutIn, BeraterIn, NachhilfelehrerIn und SonderpädagogIn. „Es ist mithin das ‚Schicksal‘ des Sonderpädagogen, dass seine Verortung relativ unbestimmt und diffus ist.“ (Wocken, 1996, S.375) Die konkrete Arbeitsfeldbeschreibung scheint von den Bedingungen des gemeinsamen Unterrichts abhängig zu sein. So schreibt Wocken: „Je geringer die zeitliche Präsenz von Sonderpädagogen in integrativen Schulen, desto stärker werden gerade die besonderen Kompetenzen nachgefragt.“ (Wocken 1997, S. 73) 

Für alle Teammitglieder bedeutet die Kooperation im Gemeinsamen Unterricht  Abgeben von Verantwortung und Arbeitsteilung. Hier haben die Beteiligten im Rahmen der Teamentwicklung eine schwere Integrationsleistung zu erbringen. Meine Erfahrungen, wie die Beobachtungen an anderen GU-Schulen zeigen die Notwendigkeit, in GU-Teams klare Rollenverteilungen auf Arbeitsschwerpunkte zu vereinbaren. Trotzdem ist von jedem ein hohes Maß an Flexibilität gefordert. Dies gelingt dann, wenn ein Verständnis der gemeinsamen pädagogischen Verantwortung existiert. Die Teammitglieder entwickeln „ein gemeinsam zu tragendes pädagogisches Grundkonzept, reflektieren Entwicklungsprozesse, beraten die pädagogischen Aufgaben und Handlungsschritte, vermitteln ihr Konzept bzw. pädagogisches Aufgabenverständnis an KollegInnen und vertreten die Klasse nach außen - sowohl im Kollegium, als auch im Gespräch mit Eltern. Jedes Teammitglied ist kompetenter und zuständiger Ansprechpartner in allen klassenbezogenen Fragen.“ (Schley/Köberling, 1994, S. 144)

Die Zusammenarbeit im Team realisiert sich tagtäglich in der doppelt besetzen Unterrichtssituation. Die Anwesenheit einer zweiten, den Unterricht mitgestaltenden Person im Unterricht ist für viele Kolleginnen und Kollegen ungewohnt bis angstbesetzt. Sie wird z.T. als Eingriff in die pädagogische Autonomie empfunden. Nicht zuletzt ist ein Teil der an unseren Schulen zu beobachtenden Unterrichtsmethoden für den Einsatz von zwei Personen überhaupt nicht geeignet. Entweder finden wir uns damit ab und gehen mit den Förderbedarfsschülern auf den Flur um sie individuell zu fördern, oder wir entwickeln gemeinsam differenzierende Unterrichtsstrukturen und Lernformen, wie sie oben beschrieben sind und damit notwendigerweise integrativ wirkungsvolle Methoden des gemeinsamen Unterrichtens wie:

· flexibles Teamteaching: phasenweiser Rollentausch, gemeinsame Gesprächsführung

· Zuordnung zu Tischgruppen innerhalb des Klassenraums

· gleichberechtigte Beraterrolle in Freiarbeits- oder Projektphasen

· aufgabenspezifische Zuordnung 

· Eine/r übernimmt die Unterstützungs- und Beratungsrolle für SchülerInnen mit Förderbedarf im Klassenunterricht.

Davon unberührt bleibt die Notwendigkeit neben dem Klassenunterricht besondere sonderpädagogische  Angebote zu machen, besondere Förder- und Projektgruppen einzurichten etc. 

GU-Teams haben nicht nur individuelle, und schulische Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen und zu begleiten, sondern sie sind selbst Teil dieser Entwicklung. Das verlangt von allen Teammitgliedern die Bereitschaft, Strukturen von Unterricht und Schule aber auch die eigene Rolle immer wieder zu hinterfragen und in einem kooperativen Prozess weiterzuentwickeln. 

Bedingungen

Teamkooperation im GU findet zwar immer im Kontext der existierenden institutionellen Bedingungen statt, doch nur, wenn durch die Kooperation von Pädagogen zur Veränderung von Schulwirklichkeit begeitragen werden kann, ist von Teamarbeit zu sprechen, andernfalls verharrt die „Kooperation“ in Hilfslehrer- oder Nachhilfemodell, das für die beteiligten LehrerInnen unbefriedigend bleibt und den Anforderungen eines qualifizierten integrativern Unterrichts und sonderpädagogischer Förderung nicht gerecht werden kann. Leider machen es die institutionellen Bedingungen den Kolleginnen und Kollegen im GU häufig schwer, sich überhaupt auf Teamentwicklung einzulassen. An Grundschulen überwiegt nach wie vor das Ambulanzlehrerprinzip. Das heißt: ein Sonderschullehrer betreut einzelne Kinder mit Förderbedarf in mehreren Klassen z.T. an unterschiedlichen Schulen. Pro Kind stehen ihm 2-3 Stunden zur Verfügung, Fahrzeiten werden nicht angerechnet.  Die große Zahl der Kooperationspartner und das Zeitproblem verhindern hier notwendige Teamentwicklung.

Für die sonderpädagogischen Fördergruppen und Sonderschulklassen an allgemeinen Schulen ist die Kooperation im Erlass vorgesehen - „sollen bei der Gestaltung des Schullebens zusammenarbeiten“ bzw. „ein pädagogisches Konzept, das Möglichkeiten gemeinsamen Lernens vorsieht“ ist zu erarbeiten (Düsseldorf, 1995) Da die Schüler mit Förderbedarf aber nicht Teil der allgemeinen Klasse sind, werden die SonderschullehrerInnen nicht in die Klassen oder Jahrgangststeams eingebunden. Schulversuche zum Gemeinsamen Unterricht, in denen sich durch personelle Kontinuität erfolgreiche Teamkooperation entwickeln konnte, werden von der Landesregierung nicht mehr eingerichtet.

Trotzdem haben sich auch unter den ungünstigen Bedingungen kreative Lösungsmöglichkeiten entwickelt. So wurden Schulen mit sonderpädagogischen Fördergruppen durch den Schulträger derart mit nichtlehrendem Personal ausgestattet, dass die SchülerInnen mit Förderbedarf weitgehend in Klassen integriert werden und sich so für die Klasse verantwortliche Pädagogenteams entwickeln konnten. Einzelne Grundschulen erklären den Gemeinsamen Unterricht zum Teil ihres Schulprofils und gewinnen so durch eine große Zahl von SchülerInnen mit Förderbedarf SonderschullehrerInnen zum Teil ihres Kollegiums. 

Es bleibt jedoch vom Gesetzgeber zu fordern, dass er die Rahmenbedingungen für die Arbeit im Gemeinsamen Unterricht derart gestaltet, dass multiprofessionelle Teams durch ihre mehrperspektivische Sichtweise die Chance erhalten ein differenziertes pädagogisch didaktisches Feld zu entwickeln, dass dem Anspruch auf qualifizierten Fachunterricht wie sonderpädagogische Förderung in einem gemeinsamen Lern- und Lebensraum gerecht wird.  
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� Im folgenden wird für Gemeinsamer Unterricht von Menschen mit und ohne Behinderung auch das Kürzel GU benutzt
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